
C. Weisung zur Sonntagsfeier und Osterkommunion

Ein katholischer Christ ist verpflichtet, an jedem Sonntag und gebotenen Fei­
ertag die hl. Messe mitzufeiern. An Sonn- und Feiertagen ohne schwerwie­
genden Grund die Eucharistiefeier zu versäumen, ist eine ernsthafte Verfeh­
lung vor Gott und der Kirche.
An Ostern feiert die Kirche in der Freude des neuen Lebens gemeinsam das 
große Fest der Erlösung: Tod und Auferstehung des Herrn. Darum soll jeder 
Christ wenigstens einmal im Jahr, und zwar in der österlichen Zeit (Ascher­
mittwoch bis Pfingstsonntag), in voller Weise an der Eucharistiefeier teilneh- 
nien, indem er auch zum Tisch des Herrn geht.
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51. Die Feier von Ostern

Im Januar 1988 ist ein Rundschreiben der Gottesdienstkongregation erschie­
nen „Über die Feier von Ostern und ihre Vorbereitung“ (Bestandteil des 
Amtsblattes Nr. 10/1988). Die Dekanekonferenz hat sich am 4. Oktober 1988 
ausführlich damit befaßt. Wir weisen auf folgende Punkte hin, die in unserem 
Erzbistum besondere Beachtung verdienen.



1. Die Missa chrismatis
ln unserer Diözese wird am Mittwoch der Karwoche im Dom in Mün­
chen die Missa chrismatis, „die Feier der Ölweihen“, gefeiert. Sie ist ein 
Zeichen der engen Verbundenheit der Priester des Bistums mit dem Bi­
schof und untereinander in dem einen Priestertum Christi. Darum sollen 
möglichst viele Priester aus allen Regionen und Dekanaten daran teilneh­
men. Sie sind als Zeugen und Helfer bei der Weihe des Chrisams zugegen, 
wie sie ja auch in ihrem täglichen priesterlichen Dienst Mitarbeiter des Bi­
schofs sind.

2. Zur Grundgestalt der einzelnen Feiern
a) Um das Gedächtnis des Abendmahls am Gründonnerstagabend sinn­

gemäß zu feiern, sind alle weiteren Meßfeiern an diesem Tag, auch 
Sterbegottesdienste (selbst wenn an dem Tag eine Beerdigung stattfin­
det), streng verboten. Beim Abendmahlsgottesdienst muß der Taber­
nakel, wenn er sich im Altarraum befindet, leer sein.

b) Der Höhepunkt des Karfreitagsgottesdienstes ist die Kreuzverehrung 
in der Doppelgestalt der Verehrung durch die Gemeinde bei der Ent­
hüllung bzw. dreifachen Erhebung und der anschließenden Verehrung 
durch den einzelnen. Die Einzelverehrung geschieht mit nur einem 
Kreuz und sollte nie entfallen!
In diesem Zusammenhang wird empfohlen, Kreuze und Altarbilder im 
Kirchenraum ab dem Vorabend des fünften Fastensonntags mit Tü­
chern zu verhüllen. Das geschmückte Vortragskreuz am Palmsonntag 
bleibt unverhüllt.

c) Der Karsamstag ist zwar ohne Eucharistie, aber nicht ohne Gebetsver­
sammlung der Gemeinde. Der Altar bleibt leer. Die Kirche wartet be­
tend, bis der Herr zu den Seinen kommt. Ein morgendlicher Gottes­
dienst (ca. 8 Uhr) wird allen Gemeinden dringend empfohlen, am be- ( 
sten in der Form der „Trauermette“.

d) Die Osternachtfeier darf in ihrer Struktur nicht eigenmächtig geändert 
werden. Die Zahl der alttestamentlichen Lesungen (nicht nur aus dem 
Gesetz, sondern auch aus den Propheten) muß das nächtliche Wachen 
erfahrbar machen. Deshalb sollen wenigstens vier ausgewählt werden; 
die Lesung aus dem Buch Exodus darf niemals entfallen.
In der österlichen Haupteucharistie der Nacht sollte der Gemeinde, 
nach entsprechender Vorbereitung bzw. Erklärung, die Möglichkeit 
geboten werden, die Kommunion unter beiden Gestalten zu empfan-
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gen. Bei der nächtlichen Feier sollten die verschiedenen musikalischen 
Möglichkeiten und Fähigkeiten der Gemeinde genützt werden, auch 
wo später ein festliches Osterhochamt gefeiert wird.

e) Die Osterfeier endet erst mit der Vesper des Ostersonntags, die darum 
nach Möglichkeit mit der Gemeinde gefeiert werden sollte. Dabei kann 
das Taufwasser in festlicher Prozession zum Taufbrunnen gebracht 
werden.

3. Der Zeitansatz der Osternachtfeier
Originär ist der Zeitansatz um Mitternacht. Bei Verschiebung gegen Mor­
gen oder Abend muß der Charakter der nächtlichen Feier erhalten bleiben. 
Die Osternachtfeier darf darum auf keinen Fall vor 21 Uhr beginnen.
Wird die Feier auf Ende der Nacht verlegt, muß berücksichtigt werden, ob 
Ostern auf einen frühen oder späten Termin fällt, damit der Charakter des 
Nachtgottesdienstes bewahrt bleibt. Wenn Ostern an einem frühen Ter­
min gefeiert wird, ist der spätest mögliche Beginn 5 Uhr morgens. Bei spä­
tem Ostertermin muß der Beginn entsprechend früher angesetzt werden, 
damit die Osternacht nicht Frühmesse wird wie sie auch nicht Vorabend­
messe werden darf. Die bewährte Feier der nächtlichen Christmette kann 
dabei Vorbild sein.

4. Die Osterkerze
Jedes Jahr ist eine neue Osterkerze erforderlich. Es darf nicht die alte 
Osterkerze mit geänderter Jahreszahl verwendet werden. Sie muß durch 
ihre Größe gegenüber den anderen Kerzen deutlich hervortreten.

Die Osterkerze brennt bei allen Gottesdiensten während der fünfzig öster- 
\ liehen Tage, bis zum Pfingstsonntag einschließlich, an ihrem hervorgeho- 

benen Platz im Altarraum. Sie wird dann beim Taufbrunnen aufgestellt 
und nur für Sterbegottesdienste in den Altarraum gebracht. Sie ist keine 
„Sonntagskerze“ während des Jahres und soll nicht sinnentstellt als „Wet­
terkerze“ beim Altar verbleiben.

5. Die Osterfeier im Pfarrverband

a) Der Priester soll am Gründonnerstag nur einmal die Eucharistie fei­
ern. In den übrigen ihm anvertraucen Gemeinden möge er an den 
Abenden vorher die Messe vom Tag feiern.

101



b) Der Karfreitagsgottesdienst wird nur vom Priester geleitet, weil er ein 
Teilstück der ganzen zusammenhängenden Osterfeier ist. Der Pfarrer 
feiert ihn mit einer Gemeinde; wenn kein weiterer Priester zur Verfü­
gung steht, kann ihn an einem anderen Ort ein Diakon halten. An den 
übrigen Orten halten die Wortgottesdienst-Leiter eine Feier in verein­
fachter Form: Eröffnungsgebet, Lesung aus dem Hebräerbrief, Pas­
sion, Kreuzenthüllung und -Verehrung, Fürbitten, Schlußlied. Die 
Kommunionspendung entfällt.

c) Vom Sinnzusammenhang her kann man die Osternacht nur einmal fei­
ern. Der Pfarrer kann sie trotzdem notfalls in zwei Gemeinden halten, 
einmal am Abend, einmal am Morgen. In einer dritten Gemeinde hält 
er das festliche Osterhochamt. Er bringt dazu das Osterlicht aus der 
Nachtfeier mit und segnet gegebenenfalls das Taufwasser.

6, Volksbrauchtum in der Osterfeier
Im Brauchtum besteht eine vollständige Parallele zur liturgischen Oster­
feier, vom „Kerker“ am Gründonnerstag über das „Heilige Grab“ bis zur 
„Auferstehung“. Bei der erneuerten Liturgie ist eine solche Parallelfeier 
nicht mehr möglich, es können aber Elemente daraus in das gottesdienstli­
che Leben eingefügt werden. Der Aufbau des „Heiligen Grabes“ als Ort 
des Gebetes ist eine solche positive Möglichkeit. Doch darf es den Gottes­
dienst nicht behindern. Es darf nicht im Altarraum aufgebaut werden und 
den Altar verdrängen; sein Platz ist Ort stillen Gebetes, nicht offizieller 
Liturgie. Im „Heiligen Grab“ den Leib des Herrn in der Monstranz auszu­
setzen, widerspricht dem Sinn des „Heiligen Grabes“ und der Eucharistie­
verehrung; es verdunkelt den österlichen Weg der Kirche. Im Rundschrei­
ben der Gottesdienstkongregation heißt es dazu; „Eine Aussetzung in der 
Monstranz ist nicht zulässig“ (Nr. 55). Der österliche Wege der Kirche 
führt vom Abend des Gründonnerstag mit der feierlichen Aufbewahrung j 
der Eucharistischen Brotsgestalten über den Karfreitag, an dem die Kirche 
von der Eucharistie Abschied nimmt, zur Osternacht. Hostien, die nach 
der Kommunionausteilung am Karfreitag übrig bleiben, werden nach 
Möglichkeit nicht im Tabernakel, sondern an einem anderen dafür bereite­
ten Ort außerhalb des Kirchenraumes aufbewahrt. Am Karsamstag wacht 
und betet die Kirche vor dem leeren Altar und dem leeren Tabernakel bis 
zum Kommen des Herrn in der Eucharistie der Osternacht. Wo die Aus­
setzung am „Heiligen Grab“ noch Brauch ist, sind die Gläubigen mit pa- 
storaler Klugheit in den Sinn der Osterfeier (sacrum triduum) einzufüh­
ren, um diesen Brauch zu ändern.
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Auch die erneuerte Liturgie gibt viele Möglichkeiten, Volksbrauchtum zu 
pflegen. Besonders erinnert sei an den Feuer- und Lichtbrauch der Oster­
nacht und an die österliche Speisenweihe, durch die die Osterfeier in die 
Familie hinein verlängert wird.

Verordnungen

52. Anweisung zur Durchführung der Fastenaktion MISEREOR 1989

„ Solidarisch in der einen Welt“! Unter diesem Leitwort steht die Fastenaktion 
Misereor 1989. Zugleich kann in der diesjährigen Aktion auf 30 Jahre kirchli- 
clie Entwicklungsarbeit zurückgeblickt werden. Das Datum soll Anlaß für ei­
ne kritische Bilanz der Misereor-Arbeit, aber auch des weltkirchlichen Enga­
gements in den Gemeinden sein. Das Leitwort gibt an, wie Fastenaktion und 
VC^eltverantwortung heute verstanden werden sollen: „Nicht Sammlung von 
Spenden Reicher für Arme, sondern Teilen aller mit allen, weil wir unteilbar 
zusammengehören über alle Grenzen und Unterschiede hinweg in der einen 
W^elt. Grund und Maß ist jener, der die Last aller geteilt hat: Jesus Christus“ 
(aus der Einladung zur Eröffnung der Fastenaktion 1989).

Erbarmen und Gerechtigkeit, die Grundpfeiler des Misereor-Auftrages, wer­
den zusammengefaßt in dem Wort Solidarität. Christliche Solidarität ist auch 
ein zentraler Begriff in der neuen Enzyklika „Sollicitudo rei socialis“.
Die Informations- und Bildungsarbeit befaßt sich in diesem Jahr nicht mit 
einem einzelnen Entwicklungsland. Aus Anlaß von 30 Jahre Misereor wird 
vielmehr über Grundzüge der kirchlichen Entwicklungsarbeit in allen drei 
„Entwicklungskontinenten“ berichtet. Im Mittelpunkt steht das Bemühen 
der Kirche und der kirchlichen Entwicklungsstellen, den armen Bevölke­
rungsschichten bei der Sicherung elementarer Lebensmöglichkeiten solida­
risch beizustehen.
Die Seelsorger, die hauptamtlichen Mitarbeiter und die Mitglieder der Räte 
werden gebeten, das Anliegen des Bischöflichen Hilfswerkes Misereor an die 
Gemeinden weiterzugeben und unter Berücksichtigung der aufgeführten 
Vorschläge zum Gelingen der Aktion beizutragen.
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